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E. Mitwirkungs- und Duldungspflichten

I. Mitwirkungspflichten

Den Mitwirkungs- und Duldungspflichten w�hrend der Außenpr�fung
kommt eine zentrale Bedeutung zu. Im Mittelpunkt stehen die Mit-
wirkungspflichten. Dem Steuerpflichtigen obliegen auch in der Außen-
pr�fung die allgemeinen Mitwirkungspflichten der AO (§§ 85 ff. AO).1

Zugeschnitten auf die Pr�fung sind diese Pflichten in § 200 AO exem-
plarisch konkretisiert, zum Teil erweitert.2

Der Steuerpflichtige hat nach dem Wortlaut des § 200 Abs. 1 S�tze 1
und 2 AO insbesondere Ausk�nfte zu erteilen, Aufzeichnungen, B�-
cher, Gesch�ftspapiere und andere Urkunden zur Einsicht und Pr�fung
vorzulegen, erforderliche Erl�uterungen zu geben und ihn beim Da-
tenzugriff zu unterst�tzen.

Die Finanzverwaltung interpretiert die gesetzlichen Vorgaben dahin
gehend, der Steuerpflichtige habe alle Unterlagen vorzulegen, die
nach Einsch�tzung des Pr�fers erforderlich seien, ohne dass dies einer
weiteren Begr�ndung bed�rfe (AEAO zu § 200 Nr. 1 Satz 2). Diese An-
sicht ist zu weitgehend. Aus dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck
des Gesetzes ergibt sich, dass nur solche Unterlagen vorlagepflichtig
sind, die f�r die Pr�fung notwendig sind. Es kommt nicht auf die Ein-
sch�tzung des Pr�fers, sondern auf die objektive Pr�fungsrelevanz an.3

Auch unter Zugrundelegung eines objektiven Maßstabs bleibt der Um-
fang der vorzulegenden Unterlagen unklar. Um eine nachvollziehbare
Konkretisierung zu gew�hrleisten, sind nach zutreffender, wenn auch
nicht �berwiegender Ansicht einschr�nkend nur die nach § 147 AO
aufbewahrungspflichtigen Unterlagen vorzulegen.4
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1 Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 1 (Okt. 2013).
2 BFH v. 28.10.2009 – VII R 78/05, BStBl. II 2010, 455 (457); R�sken in Klein, § 200

AO Rz. 1; Sauer in Beermann/Gosch, § 200 AO Rz. 2 (Mai 2002).
3 So Intemann in Koenig, § 200 AO Rz. 17; Dr�en, StbJb. 2006/2007, 273

(283 ff.).
4 So FG Rh.-Pf. v. 25.4.1988 – 5 K 351/87, EFG 1988, 502; Seer in Tipke/Kruse,

§ 200 AO Rz. 8 (Okt. 2013); �hnlich Intemann in Koenig, § 200 AO Rz. 17; aA
BFH v. 28.10.2009 – VIII R 78/05, BStBl. II 2010, 455; FG M�nster v. 22.8.2009
– 6 K 2712/00, EFG 2001, 4; Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200
AO Rz. 48 (Sept. 2014); Frotscher in Schwarz/Pahlke, § 200 AO Rz. 3 (Juli
2014); offengelassen von BFH v. 24.6.2009 – VIII R 80/06, DStR 2009, 2006
(2007); �berblicksartig auchNçcker, AO-StB 2011, 251 (254).
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Gleichwohl bleibt die Abgrenzung schwierig. Gem. § 147 Abs. 1 Nr. 5
AO besteht eine Aufbewahrungspflicht f�r sonstige Unterlagen, soweit
sie f�r die Besteuerung von Bedeutung sind.1 Sind Unterlagen betrof-
fen, die der Steuerpflichtige nicht unter diese Vorschrift subsumiert
und insoweit Zweifel bestehen, muss der Pr�fer begr�nden, worin eine
mçgliche steuerliche Bedeutung liegen kann.2

Damit m�ssen aus dem betrieblichen Bereich insbesondere vorgelegt
werden:3

Die Buchf�hrung (Konten und Belege), Gesch�ftspapiere, Personalak-
ten, betriebliche Sparb�cher, Organisationspl�ne, interne Arbeitsan-
weisungen und Revisionsberichte; außerdem alle Vertr�ge und sonsti-
gen rechtlich erheblichen Urkunden.

Grunds�tzlich sind auch Aufsichtsrats- und Vorstandsprotokolle vor-
zulegen.4 Hierzu sollte der Pr�fer jedoch eine besondere, �ber die nor-
male Begr�ndung hinausgehende Begr�ndung geben.5 AEAO zu § 200
Nr. 1 Satz 3 nennt auch einzelne Konzernunterlagen.6

Nicht umfasst werden dagegen Papiere �ber steuerliche Wertungen
oder Schlussfolgerungen, so zB Strategiepapiere, Untersuchungen (ua.
Tax Due-Diligence) und Gutachten, auch von Beratern.7 Gleiches gilt
f�r sonstige interne Unterlagen zur Unternehmensf�hrung, wie be-
triebswirtschaftliche Berechnungen, Managementerfolgsrechnungen.8

Kostenstellenpl�ne werden nur erfasst, soweit sie f�r die Bewertung
von Wirtschaftsg�tern oder Passiva von Bedeutung sind.9 Ein Vorlage-
verlangen, das sich auf Unterlagen richtet, deren Existenz beim Steuer-
pflichtigen ihrer Art nach nicht erwartet werden kann, ist rechtswid-
rig.10
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1 S. dazu auch BFH v. 14.12.2011 – XI R 5/10, BFH/NV 2012, 1921 (1923).
2 Dr�en in Tipke/Kruse, § 147 AO Rz. 22 (Juli 2015).
3 Zu einer �bersicht Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO

Rz. 49 (Sept. 2014); Rogge, DB 2013, 2470 (2472 ff.).
4 S. dazu BFH v. 13.2.1968 – GrS 5/67, BStBl. II 1968, 365 (367); v. 27.6.1968 –

VII 243/63, BStBl. II 1968, 592 (594); die Entscheidungen sind noch aktuell;
Frotscher in Schwarz/Pahlke, § 200 AO Rz. 3 (Sept. 2004); mit Einschr�nkun-
gen Intemann in Koenig, § 200 AO Rz. 19.

5 Frotscher in Schwarz/Pahlke, § 200 AO Rz. 3 (Juli 2014).
6 Zu Recht mit kritischem Blick Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 10 (Okt.

2013).
7 Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 10 (Okt. 2013).
8 FG Rh.-Pf. v. 13.6.2006 – 1 K 1743/05, EFG 2006, 1634 (1636).
9 FG Rh.-Pf. v. 13.6.2006 – 1 K 1743/05, EFG 2006, 1634 (1636).

10 BFH v. 28.10.2009 – VIII R 78/05, BStBl. II 2010, 455.
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Entsprechendes gilt f�r den Privatbereich. Allerdings besteht eine Vor-
lagepflicht von reinen Privatkonten nicht.1 Die Unerl�sslichkeit der
Vorlage zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen gen�gt uE nicht.2

Anders kann es sich bei Privatkonten verhalten, wenn hier�ber auch
betriebliche Zahlvorg�nge abgewickelt werden.3

Bei fremdsprachlichen Unterlagen kann der Pr�fer eine �bersetzung
verlangen (§ 87 Abs. 2 AO).

Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, Erl�uterungen zu den vorgelegten
Unterlagen zu geben (§ 200 Abs. 1 Satz 2 AO).

Im �brigen kennt die Vorlagepflicht Grenzen: Der Steuerpflichtige ist
zur Vorlage, nicht zur Beschaffung verpflichtet. Unabh�ngig davon, ob
er bez�glich bestimmter Urkunden und Unterlagen aufbewahrungs-
pflichtig ist, kann von ihm nur die Vorlage solcher Unterlagen verlangt
werden, die sich in seinem Gewahrsam befinden.4 Private Kontoausz�-
ge, die vernichtet sind, kann er nicht vorlegen; das Gleiche gilt – unge-
achtet der Aufbewahrungspflicht – f�r nicht vorhandene Buchf�hrungs-
unterlagen. In beiden F�llen ist er nicht zur Beschaffung verpflichtet.
Den Steuerpflichtigen trifft keine Pflicht, f�r die Betriebspr�fung be-
stimmte Dokumente, Zusammenstellungen, Statistiken oder Eigen- oder
Nachkalkulationen zu fertigen.5 Soweit er nicht aufbewahrungspflich-
tig war, kçnnen an die Unmçglichkeit der Vorlage keine negativen Fol-
gerungen gekn�pft werden; anders kçnnen die Rechtsfolgen sein, so-
weit er aufbewahrungspflichtig war.

Vorlagepflicht heißt, dass der Steuerpflichtige selbst die Urkunden und
Unterlagen heraussuchen und vorlegen muss, und zwar an dem Ort
der Außenpr�fung. Dem Pr�fer ist es verwehrt, sich selbst im Unter-
nehmen ohne Zustimmung des Steuerpflichtigen die Unterlagen he-
rauszusuchen. Er hat kein irgendwie geartetes steuerliches „Beschlag-
nahmerecht“.6 Der Steuerpflichtige sollte dem Pr�fer in der Regel nicht
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1 FG Rh.-Pf. v. 25.4.1988 – 5 K 351/87, EFG 1988, 502 (503); R�sken in Klein,
§ 200 AO Rz. 4;Hennigfeld, EFG 2012, 1522.

2 AAHennigfeld, EFG 2012, 1522.
3 BFH v. 15.9.1992 – VII R 66/91, BFH/NV 1993, 76 (77); Intemann in Koenig,

§ 200 AO Rz. 18.
4 Exemplarisch Frotscher in Schwarz/Pahlke, § 200 AO Rz. 5 (Juli 2014).
5 Vgl. R�sken in Klein, § 200 AO Rz. 3; Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 15

(Okt. 2013).
6 Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 14 (Okt. 2013); Streck, kçsdi 1978, 2809

(2812).
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gestatten, sich im Unternehmen in der Buchf�hrung die Unterlagen
selbst aus Schr�nken, Ordnern usw. zusammenzusuchen (keine Selbst-
bedienung). Er w�rde jeden �berblick dar�ber verlieren, welche Un-
terlagen der Pr�fer einsieht.

Bei problematischen Pr�fungen kann es sinnvoll sein, „Spiegelbild-
Akten“ anzufertigen, also eine Akte, die beleg- und urkundenm�ßig
den Akteninhalt des Pr�fers wiedergibt. Dann weiß der Gepr�fte stets,
�ber welche Unterlagen der Pr�fer verf�gt.

Der Pr�fer kann grunds�tzlich die Vorlage von Originalurkunden ver-
langen, da nur diese den vollen Beweiswert entfalten.1 Ist das Risiko ei-
ner Manipulation ausgeschlossen, gen�gen auch Fotokopien.2

W�nscht der Pr�fer Kopien von Originalen f�r seine Pr�ferhandakte,
ist der Steuerpflichtige zur Fertigung nicht verpflichtet, jedoch zur He-
rausgabe der Unterlagen, damit der Außenpr�fer an Amtsstelle Fotoko-
pien fertigen kann.3 Aus taktischen �berlegungen kann es sinnvoll
sein, den Pr�fer um die Vorlage einer Liste der gew�nschten Unterla-
gen zu bitten und dies als eine Art �bergabeprotokoll zu fertigen. Dies
kçnnte zus�tzlichen Aufschluss �ber den Pr�fungsschwerpunkt geben.
Im Ergebnis w�rde es sich um eine abgeschw�chte Form zur „Spiegel-
bild-Akte“ handeln.

Dem Pr�fer ist ein Raum oder Arbeitsplatz f�r die Außenpr�fung zur
Verf�gung zu stellen (§ 200 Abs. 2 Satz 2 AO), und zwar unentgeltlich.4

Soweit die Mçglichkeit zur ungestçrten �berpr�fung der Unterlagen
durch den Pr�fer gefordert wird,5 besteht gleichwohl kein Anspruch
auf ein eigenes Zimmer, uE auch nicht auf ein solches, das den Einblick
Dritter verwehrt.

„Erforderliche Hilfsmittel“ sind ebenfalls unentgeltlich nach § 200
Abs. 2 Satz 2 AO bereitzustellen. Mit den Hilfsmitteln sind nur solche
Gegenst�nde gemeint, die gerade f�r den zu pr�fenden Betrieb not-
wendig sind, zB Lampe, Heizung. Der Pr�fer hat keinen Anspruch auf
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1 FG Hamburg v. 8.11.1990 – II 113/88, EFG 1991, 564; Schallmoser in H�bsch-
mann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 47 (Sept. 2014).

2 Buse, AO-StB 2012, 373 (375).
3 Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 14 (Okt. 2013); Schallmoser in H�bsch-

mann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 47 (Sept. 2014).
4 Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 34 (Okt. 2013).
5 So Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 78 (Sept. 2014).
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Papier, Schreibzeug, Telefon, Personal u�, um ihn bei der Pr�fungst�-
tigkeit zu unterst�tzen.1

Zur Mitwirkungspflicht bei der digitalen Außenpr�fung s. Rz. 496 ff.

Bei Auslandsbeziehungen gilt die gesteigerte Mitwirkungspflicht des
§ 90 Abs. 2 AO (Rz. 556 f.).

Die geforderte Mitwirkung muss objektiv und subjektiv mçglich sein.2

Der Pr�fer darf nichts Unmçgliches verlangen. Eine weitere Grenze ist
die Zumutbarkeit.3 Der Pr�fer darf nichts fordern, was f�r den Steuer-
pflichtigen unzumutbar ist. Die Zumutbarkeitsgrenze ist in der Praxis
schwer zu bestimmen.

Mitwirkungspflichtig ist der Steuerpflichtige selbst. Bei Personenge-
sellschaften trifft diese Pflicht die zur Vertretung berufenen Personen;4

dar�ber hinaus kann sich der Pr�fer auch, soweit die Pr�fungsanord-
nung reicht, an die Personengesellschafter halten. Bei juristischen Per-
sonen wird die Mitwirkungspflicht, die grunds�tzlich die juristische
Person als solche trifft, durch die gesetzlichen Vertreter erf�llt.

Mitwirkungspflichtige kçnnen sich zur Erf�llung Beauftragter bedie-
nen (§ 8 Abs. 1 BpO). S. dazu ausf�hrlich Rz. 333 ff. Ist eine Auskunfts-
person bestimmt, so erf�llt diese weitgehend die Mitwirkungspflichten
f�r den Steuerpflichtigen. Bei entsprechender Benennung ist der Pr�fer
grunds�tzlich verpflichtet, sich an die genannte Auskunftsperson zu
halten. Er darf nicht einfach auf unbenannte Dritte zur�ckgreifen.5 Erst
wenn sich herausstellt, dass der Steuerpflichtige selber oder die von
ihm benannte Person oder Personen nicht in der Lage sind, Ausk�nfte
zu erteilen oder deren Ausk�nfte unzureichend sind, kann der Pr�fer
auch andere, nicht benannte Betriebsangehçrige um Auskunft ersu-
chen (§ 200 Abs. 1 Satz 3 AO). Der Pr�fer soll nicht ohne Kenntnis der
Steuerpflichtigen andere Betriebsangehçrige ohne weiteres befragen.6
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1 Felix, kçsdi 1988, 7180; R�sken in Klein, § 200 AO Rz. 3; Seer in Tipke/Kruse,
§ 200 AO Rz. 41 (Sept. 2013).

2 Papperitz, StBp. 1980, 245 (250); Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 25 (Okt.
2013); Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 20 (Sept.
2014).

3 BFH v. 28.10.2009 – VIII R 78/05, BStBl. II 2010, 455; Sauer in Beermann/
Gosch, § 200 AO Rz. 34 (Mai 2002).

4 Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 23 (Sept. 2014).
5 Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 17a (Okt. 2013).
6 § 8 Abs. 2 BpO; R�sken in Klein, § 200 AO Rz. 12.
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Der Steuerpflichtige und auch sein Berater darf bei der Befragung von
Betriebsangehçrigen zugegen sein.1

Der Außenpr�fer darf nach § 93 AO auch dritte Personen hçren, die
keine Betriebsangehçrigen sind. Rechtsgrundlage hierf�r ist § 93
Abs. 1 AO.2

Die Befragung betriebsfremder, dh. außenstehender Dritter, ist durch
den Pr�fer nur dann zul�ssig, wenn die Mçglichkeiten des § 200 Abs. 1
Satz 3 AO erschçpft sind.3 Der Pr�fer muss daher zun�chst versuchen,
die begehrten Informationen �ber entsprechende Mitwirkungsverlan-
gen vom Steuerpflichtigen selbst, der von ihm benannten Personen
oder von anderen Betriebsangehçrigen zu erlangen, ehe er sich auf-
grund der allgemeinen Vorschriften an andere Personen, die nicht Be-
triebsangehçrige sind, wenden kann (Subsidiarit�tsgrundsatz).4 Inso-
fern kann die allgemeine Vorschrift des § 93 Abs. 1 Satz 3 durch § 200
Abs. 1 Satz 3 AO erg�nzt werden, dass der Kreis der in § 93 Abs. 1
Satz 3 genannten „Beteiligten“ durch die benannten Auskunftsperso-
nen oder sonstigen Betriebsangehçrigen erweitert wird.

Außenstehende Dritte d�rfen nicht bereits deshalb herangezogen wer-
den, weil die Sachverhaltsaufkl�rung durch den Steuerpflichtigen und
seine Mitarbeiter langwierig, zeitraubend und schwierig ist.5 Diese
Subsidiarit�tsregel darf nicht leichtfertig umgangen werden. Reine
Zweckm�ßigkeitserw�gungen, Zeitersparnis, Verfahrensçkonomie sind
keine ausreichenden Gr�nde, um einen Dritten vorschnell anstelle des
Steuerpflichtigen zu hçren.6

Die Finanzbehçrde darf sich erst dann unmittelbar an andere Personen
als den Beteiligten wenden, wenn sie es im Rahmen einer vorwegge-
nommenen Beweisw�rdigung aufgrund konkret nachweisbarer Tatsa-
chen als zwingend ansieht, dass der Versuch der Sachverhaltsaufkl�-
rung durch den Beteiligten erfolglos bleiben wird.7 Die Erfolglosigkeit
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1 Frotscher in Schwarz/Pahlke § 200 AO Rz. 15 (Aug. 2014); Schallmoser in
H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 26 (Sept. 2014).

2 Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 21 (Okt. 2013); Schallmoser in H�bsch-
mann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 28 (Sept. 2014).

3 R�sken in Klein, § 200 AO Rz. 12.
4 Roser in Beermann/Gosch, § 93 AO Rz. 19 (Dez. 2011); Schallmoser in H�bsch-

mann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 28 (Sept. 2014); Seer in Tipke/Kruse, § 200
AO Rz. 21 (Okt. 2013). S. auch Rz. 429.

5 R�sken in Klein, § 200 AO Rz. 12.
6 Vgl. dazu auch Seer in Tipke/Kruse, § 90 AO Rz. 19 (Mai 2013).
7 BFH v. 29.7.2015 – X R 4/14, BStBl. II 2016, 135; s. dazu auch AEAO zu § 93

Nr. 1.2.2; n�her Seer in Tipke/Kruse, § 93 AO Rz. 17 (Mai 2013).
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ist im Rahmen einer Prognoseentscheidung festzustellen. Die Finanz-
behçrde hat zu entscheiden, ob der Sachverhalt durch die Befragung
des Beteiligten noch aufgehellt werden kann oder nicht. Erst wenn die
Erfolglosigkeit der Befragung des Beteiligten nicht mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, ist die
Befragung des Dritten zul�ssig.1

Nach den allgemeinen Grunds�tzen muss die Inanspruchnahme der
Dritten erforderlich, verh�ltnism�ßig und zumutbar sein. Hierbei ist ei-
ne Interessenabw�gung vorzunehmen.2 Insofern d�rfte eine Rolle spie-
len, ob durch das Auskunftsersuchen die Gesch�ftsbeziehung zwi-
schen dem Steuerpflichtigen und dem Dritten nachhaltig gesch�digt
wird.

Weder § 200 AO noch die Betriebspr�fungsanordnung bestimmen hin-
reichend die konkreten Pflichten der Steuerpflichtigen in der einzelnen
Pr�fung. Es bedarf daher einer Konkretisierung der geforderten Mit-
wirkung, die durch das Mitwirkungsverlangen des jeweiligen Pr�fers
erfolgt.

Das Mitwirkungsverlangen stellt grunds�tzlich einen Verwaltungsakt
dar, der mit Einspruch und Klage anfechtbar ist.3 Aufgrund eines Ur-
teils des BFH v. 10.11.19984 wird fast einheitlich die Auffassung vertre-
ten, nicht jedes Mitwirkungsverlangen stelle einen Verwaltungsakt dar,
wobei die Differenzierungen variieren.

Der BFH hatte die schriftliche Aufforderung eines Pr�fers, bestimmte
Fragen zu beantworten und genau bezeichnete Belege, Vertr�ge und
Konten vorzulegen, nicht als Verwaltungsakt, sondern als Realakt quali-
fiziert. Im konkreten Fall h�tten die Ermittlungen ausschließlich steuer-
mindernden Umst�nden gedient und seien deshalb nicht erzwingbar.5

Zum Teil wird dieses Abgrenzungskriterium als Auslegungsmaxime
grunds�tzlich akzeptiert.6 Nach anderer Auffassung soll nur eine Auf-
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1 Roser in Beermann/Gosch, § 93 AO Rz. 19 (Dez. 2011).
2 BFH v. 4.10.2006 – VIII R 54/04, BFH/NV 2007, 190; Schallmoser in H�bsch-

mann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 28 (Sept. 2014).
3 BFH v. 8.4.2008 – VIII R 61/06, BStBl. II 2009, 579; v. 15.9.1992 – VII R 66/91,

BFH/NV 1993, 76, jeweils mwN; Frotscher in Schwarz/Pahlke, § 200 AO Rz. 17
(Juli 2014); Stahl in Vogelsang/Stahl, Rz. K 18; Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO
Rz. 6 (Okt. 2013).

4 BFH v. 10.11.1998 – VIII R 3/98, BStBl. II 1999, 199.
5 BFH v. 10.11.1998 – VIII R 3/98, BStBl. II 1999, 199.
6 So R�sken in Klein, § 200 AO Rz. 6; Stahl in Vogelsang/Stahl, Rz. K 18.
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forderung zur Mitwirkung und nicht lediglich die Bitte um Vorlage von
Unterlagen oder Erteilung von Ausk�nften einen Verwaltungsakt dar-
stellen.1 Andere wollen erst dann eine Verwaltungsaktsqualit�t an-
nehmen, wenn das Verlangen als eigenst�ndige, auf eine bestimmte
Rechtsfolge abzielende Regelung aufzufassen sei, und zwar aufgrund
von Wortwahl, Rechtsbehelfsbelehrung oder Zwangsmittelhinweis.2

�berzeugend erscheint die Ansicht, wonach entgegen dem oben ge-
nannten BFH-Urteil v. 10.11.1998 im Zweifel stets von einer Ver-
waltungsaktqualit�t des Mitwirkungsverlangens auszugehen ist.3 Die
Qualifizierung kann insbesondere nicht davon abh�ngig gemacht wer-
den, in welche Form der Pr�fer das Verlangen kleidet oder mit welcher
Wortwahl er dieses formuliert;4 von einem objektiven Empf�ngerhori-
zont wird das Verlangen stets als verbindliche Aufforderung gewertet
werden. Schließlich w�rde dem Steuerpflichtigen der effektive Rechts-
schutz verweigert, sollten die Aufforderungen nicht bereits mit dem
Einspruch angefochten, sondern zun�chst die Verwertung in einem
sp�teren Steuerbescheid abgewartet werden m�ssen.

Ist das Mitwirkungsverlangen ausnahmsweise gegen Dritte, beispiels-
weise einen Betriebsangehçrigen im Sinne des § 200 Abs. 1 Satz 3 AO
gerichtet, muss sich der Inhaltsadressat der Pr�fung auch gegen ein
solches (rechtswidriges) Mitwirkungsverlangen zur Wehr setzen kçn-
nen.5 Dies dient dem effektiven Rechtsschutz. Zudem liegt alleine in
der Tatsache, dass ein Dritter �ber das Außenpr�fungsverfahren und
auch dar�ber informiert wird, dass vom Steuerpflichtigen selbst keine
ausreichenden Informationen zu erlangen sind, eine Beeintr�chtigung
der Rechte des Gepr�ften.6

Zu Weigerungsrechten s. Rz. 449 ff.
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1 So Frotscher in Schwarz/Pahlke, § 200 AO Rz. 17a (Juli 2014).
2 So Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO Rz. 6 (Okt. 2013).
3 So Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 17 (Sept.

2014).
4 Nds. FG v. 10.5.2012 – 6 K 27/12, EFG 2012, 1519, mit Anm. Hennigfeld, EFG

2012, 1522, wertet zB die als „Bitte“ formulierte Aufforderung, Unterlagen vor-
zulegen, gleichwohl als Verwaltungsakt.

5 Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 117 (Sept. 2014);
Kuhfus/Schmitz, StuW 1992, 333 (338 ff.); aA Seer in Tipke/Kruse, § 200 AO
Rz. 45 (Okt. 2013).

6 So auch Schallmoser in H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 200 AO Rz. 117 (Sept.
2014).
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